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Abréviations

UNO Organisation der Vereinten Nationen
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
APK-SR Aussenpolitische Kommission des Ständerates
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates
IWF Internationaler Währungsfonds
EU Europäische Union
DEZA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
G20 Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer
ILO Internationale Arbeitsorganisation
AIG Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die

Integration
MENA Middle East & North Africa

ONU Organisation des Nations unies
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
CPE-CE Commission de politique extérieure du Conseil des Etats
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
FMI Fonds monétaire International
UE Union européenne
DDC Direction du développement et de la coopération
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
G20 Groupe des vingt
OIT Organisation internationale du travail
LEI Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
MOAN Moyen-Orient et l'Afrique du Nord
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Chronique générale

Politique étrangère

Politique étrangère

Jahresrückblick 2021: Aussenpolitik

Nach dem Jahr 2020, das auch im Bereich der Aussenpolitik mehrheitlich von der
Covid-19-Pandemie dominiert worden war, kehrten 2021 wieder andere Themen ins
Scheinwerferlicht zurück. Allen voran gewannen die Beziehungen zur EU aufgrund
unvorhergesehener Ereignisse an Salienz. Die Zeitungsanalyse 2021 von Année Politique
Suisse unterstreicht diese Entwicklung eindrücklich: Zeitungsartikel zu den
Beziehungen zwischen der Schweiz und Europa machten im vergangenen Kalenderjahr
rund die Hälfte aller Artikel im Themenbereich Aussenpolitik aus (vgl. Abbildung 2 der
APS-Zeitungsanalyse 2021 im Anhang). 

Hauptgrund für die Prominenz der bilateralen Beziehungen in den Medien dürfte das
Ende der Verhandlungen über das Rahmenabkommen mit der EU im Mai 2021 gewesen
sein. Zwar widerspiegelte der mediale Tonfall nach dem Treffen zwischen
Bundespräsident Parmelin und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen Ende April
die Hoffnung, dass sich die Verhandlungen in eine weitere Runde würden retten
können, doch die Reaktionen aus Politik und Wirtschaft zeigten die verhärteten Fronten
in der Diskussion in der Schweiz auf. Auch das Parlament übte Ende April/Anfang Mai
zunehmend Druck auf den Bundesrat aus, endlich neue Ansätze in die seit längerem
blockierten Verhandlungen zu bringen. Ein Abbruch der Verhandlungen schien für den
Bundesrat schliesslich angesichts der bestehenden Differenzen unvermeidlich, wobei
die einseitige Entscheidung von der EU überhaupt nicht begrüsst wurde. Verschiedene
politische und zivilgesellschaftliche Akteure wie die SP und die Operation Libero
drängten nach dem Verhandlungsabbruch auf neue Lösungsansätze, der
polarisierendste zielte gar auf einen EU-Beitritt ab. Eine in der Folge rasch ergriffene
Massnahme betraf die seit 2019 blockierte zweite Kohäsionsmilliarde, die auf Initiative
des Bundesrats in der Herbstsession von beiden Räten freigegeben wurde. Nachdem
dieser zweite Schweizer Beitrag aufgrund der Nichtverlängerung der Börsenäquivalenz
2019 blockiert worden war, erhoffte sich der Bundesrat von der Freigabe nun die
Assoziierung an Horizon Europe.

Die Verschlechterung der Beziehungen zur EU hatte sich zu Beginn des Jahres noch
nicht unbedingt abgezeichnet. Im März hatte der Bundesrat die Botschaft zur Prümer
Zusammenarbeit und dem Eurodac-Protokoll veröffentlicht und damit die Grundlage
für eine vertiefte Kooperation mit der EU in Sachen Kriminalitätsbekämpfung gelegt.
Diese waren in den beiden Räten unbestritten und wurden einstimmig angenommen.
Auch ein weiteres Geschäft im Rahmen der Schengen-Weiterentwicklung, die
Interoperabilität zwischen den EU-Informationssystemen, fand im Ständerat eine
grosse Mehrheit. Etwas umstrittener gestalteten sich die Ratsdebatten über die
Schweizer Beteiligung an der Weiterentwicklung von Frontex und über eine dafür nötige
Revision des AIG. Da die Räte und die vorberatenden Kommissionen der EU-
Migrationspolitik kritisch gegenüberstanden, brachten sie Ausgleichsmassnahmen in die
Vorlage ein, um der humanitären Tradition der Schweiz gerecht zu werden. In der Folge
wurde vor allem über deren Ausgestaltung diskutiert und weniger über den Frontex-
Beitrag, der personelle und finanzielle Mittel umfasste und aufgrund der drohenden
Beendigung der Schengen-Assoziierung bei einer Nichtübernahme unbestritten
schien.

Deutlich positiver als die EU-Politik liest sich die Bilanz der Schweiz im Hinblick auf die
Kooperation mit einzelnen europäischen Staaten. Die bilateralen Beziehungen zum
Vereinigten Königreich im Nachgang des Brexit nahmen 2021 weiter Form an. Im Januar
nahm der Ständerat als Zweitrat eine Motion Cottier (fdp, NR) an, die eine vertiefte
Handelsbeziehung im Rahmen der «Mind the Gap-Strategie» des Bundesrats verlangte.
Zudem veröffentlichte der Bundesrat im Juni die Botschaft zum Abkommen mit dem
Vereinigten Königreich über die Mobilität von Dienstleistungserbringenden, durch das
die Schweiz einen vereinfachten Zugang zum britischen Arbeitsmarkt erhalten soll.
Dieses nahm die kleine Kammer in der Wintersession einstimmig an. Auch die Nutzung
des französischen Satellitensystems «Composante Spatiale Optique» wurde von
beiden Räten ohne grösseren Widerstand angenommen. 

RAPPORT
DATE: 31.12.2021
AMANDO AMMANN
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Auch in der Aussenwirtschaftspolitik ereignete sich im vergangenen Jahr einiges,
angefangen mit der Abstimmung über das Freihandelsabkommen mit Indonesien,
welches die Schweizer Bevölkerung im März mit 51.6 Prozent Ja-Stimmen knapper als
erwartet annahm. Deshalb werteten auch die unterlegenen Gegner und Gegnerinnen
des Abkommens dieses Resultat als Erfolg, insbesondere im Hinblick auf das
Freihandelsabkommen mit dem Mercosur, welches gemäss geltender Gesetzgebung
automatisch dem fakultativen Referendum unterstellt werden soll. Erwähnenswert war
im Kontext des Aussenhandels auch die Anpassung des Embargogesetzes, durch die das
Einfuhrverbot von Feuerwaffen, Waffenbestandteilen, Munition und weiteren Gütern
aus Russland und der Ukraine fortgeführt werden konnte und die es dem Bundesrat
erlaubt, in vergleichbaren Situationen nicht mehr die Bundesverfassung für ein
Embargo bemühen zu müssen. 

Deutlich weniger Veränderungen als in anderen Jahren gab es bei den Beziehungen zu
internationalen Organisationen. Hervorzuheben ist hier die Sistierung des UNO-
Migrationspakts durch den Ständerat, welcher die Ergebnisse der Subkommissionen der
aussenpolitischen Kommissionen zum Thema «Soft Law» abwarten wollte. Ebenfalls von
Bedeutung waren die Bewilligung der von der WAK-SR geforderten ständigen
parlamentarischen Delegation bei der OECD durch die beiden Räte in der
Herbstsession und die Ratifikation der ILO-Übereinkommen 170 und 174.

Einen Bedeutungsaufschwung erlebten die bilateralen Beziehungen der Schweiz mit
China, was sich in einer Vielzahl an parlamentarischen Vorstössen äusserte. Auslöser für
die rege Tätigkeit des Parlaments war die mit Spannung erwartete Publikation der
Schweizer China-Strategie im März. Diese wurde unter anderem für ihren unklaren
Umgang mit den chinesischen Menschenrechtsverletzungen kritisiert, weshalb die
aussenpolitischen Kommissionen der Räte selbst aktiv wurden. Bereits vor
Veröffentlichung der China-Strategie hatte die APK-NR in der Frühjahrssession einen
Bericht zur Umsetzung des bilateralen Menschenrechtsdialogs eingefordert – mit
diesem sollte die China-Strategie beurteilt werden. Auch die Situation der tibetischen
Exilgemeinschaft in der Schweiz, die laut APK-NR unter der zunehmenden
Einflussnahme Chinas leidet, wurde in der Frühjahrssession thematisiert. Kurz darauf
engagierte sich die APK-NR auch in diesem Themenfeld: Mittels Motion forderte sie
einen stärkeren Fokus der Schweiz auf die Förderung der Menschenrechte in China, der
auch in der Schweizer China-Strategie zum Ausdruck kommen sollte. Die Motion wurde
vom Nationalrat zwar befürwortet, aber vom Ständerat abgelehnt. Die APK-NR war es
auch, die den Bundesrat im Sommer mit einem Postulat ins Schwitzen brachte, das die
Prüfung von vertieften Beziehungen mit Taiwan – unter anderem auf politischer Ebene
– forderte, was ganz und gar nicht zur Ein-China-Politik der Schweiz passte und vom
Bundesrat daher abgelehnt wurde. Anders sah dies der Nationalrat, der das Postulat
überwies. Etwas allgemeiner ging die APK-SR vor, die in einer von ihrem Rats bereits
unterstützten Motion eine Institutionalisierung des zwischenstaatlichen Austauschs und
der Koordination von Schweizer Akteuren mit China verlangte, um die politische
Kohärenz der China-Politik sicherzustellen. 

Zu kleineren Ausschlägen in der APS-Zeitungsanalyse 2021 führten zudem die Guten
Dienste der Schweiz (vgl. Abbildung 1). Im Juni fand in Genf das viel beachtete Treffen
zwischen US-Präsident Biden und dem russischen Präsidenten Putin statt, das von den
Bundesräten Cassis und Parmelin genutzt wurde, um die Bedeutung des internationalen
Genfs als Standort für interdisziplinäre Kooperation hervorzuheben. Im August
verstärkte sich die Berichterstattung in diesem Themenbereich aufgrund der durch die
Machtübernahme der Taliban ausgelösten Krise in Afghanistan. In deren Wirren
evakuierte die Schweiz ihr DEZA-Kooperationsbüro in Kabul und vergab den lokalen
Mitarbeitenden der Schweizer Aussenstellen insgesamt 230 humanitäre Visa. Im
Bereich der Menschenrechte hatte der Bundesrat noch vor diesen beiden
Grossereignissen die Leitlinien Menschenrechte 2021-2024 publiziert. 

Die vorübergehenden Lockerungen der globalen Corona-Massnahmen machte sich im
EDA vor allem anhand der Auslandreisen von Aussenminister Cassis bemerkbar. Nach
einem mageren 2020 schien der EDA-Vorsteher 2021 einiges nachzuholen und reiste in
mehrere Länder, die im Fokus der Schweizer MENA-Strategie standen, darunter
Algerien, Mali, Senegal, Gambia, Irak, Oman, Libanon, Libyen und Saudi-Arabien. Von
besonderer Bedeutung war der Staatsbesuch in der Ukraine, den Cassis zum Anlass
nahm, um den Vorbereitungsprozess für die Ukraine-Reformkonferenz 2022
einzuläuten. 1
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Relations avec des organisations internationales

Die Ratifizierung der ILO-Übereinkommen Nr. 170 und 174 zur Sicherheit bei der
Verwendung chemischer Stoffe und zur Verhütung von industriellen Störfällen wurde in
der Sommersession 2021 vom Nationalrat diskutiert. Nachdem die APK-NR der
Ratifikation im Vorfeld der Session einstimmig zugestimmt hatte, schien eigentlich
wenig Diskussionsbedarf zu bestehen. Die SVP-Fraktion stellte jedoch einen Antrag auf
Nichteintreten. Yves Nidegger (svp, GE) erklärte, dass eine Ratifikation nicht notwendig
sei, weil die Schweiz und auch ihre Nachbarländer bereits über die erforderlichen
Rechtsnormen verfügten. Die Befürwortenden führten hingegen mehrfach den
Chemieunfall im Hafen von Beirut, aber auch jenen von Schweizerhalle als Argument für
die Ratifikation an. Für Claudia Friedl (sp, SG) und Christa Markwalder (fdp, BE) zeigten
diese Vorfälle auf, wie wichtig Massnahmen zur Verhütung industrieller Störfälle seien.
Die Kommission erachte es als wichtig, dass die Schweiz sich dem internationalen
Arbeitsschutz verpflichte und ein multilaterales Vorgehen unterstütze, hielt deren
Sprecher Fabian Molina (sp, ZH) fest. Bundesrat Parmelin erklärte, dass die Schweiz mit
der Ratifikation anerkennen würde, dass die Verwendung von Chemikalien die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Bevölkerung und die Umwelt Risiken
aussetzen könne und daher spezifische Schutzmassnahmen erfordere. Er verwies auch
auf das Ziel des SECO und der kantonalen Arbeitsinspektorate, das Schutzniveau in
Unternehmen in Bezug auf die Verwendung von Chemikalien in den Jahren 2022 und
2023 zu steigern. 
Der Nationalrat beschloss mit grosser Mehrheit, auf das Geschäft einzutreten, und
zeigte sich auch in der Gesamtabstimmung – mit Ausnahme der SVP-Fraktion – geeint:
Mit 137 zu 52 und 136 zu 52 Stimmen stimmte die grosse Kammer dem Entwurf des
Bundesrates zu den beiden Übereinkommen zu. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 01.06.2021
AMANDO AMMANN

Im Mai 2022 verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zur Ratifizierung des
Übereinkommens Nr. 190 der internationalen Arbeitsorganisation sowie einen Bericht
über die Erklärung zum hundertjährigen Bestehen der ILO für die Zukunft der Arbeit.
Das besagte Übereinkommen aus dem Jahr 2019 enthalte die erste international
vereinbarte Definition von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt, erklärte der
Bundesrat. Es verpflichte alle ILO-Mitgliedstaaten, das Recht auf eine Arbeitswelt ohne
Gewalt und Belästigung zu achten, zu fördern und zu verwirklichen. Ausserdem umfasse
es eine Reihe von Massnahmen zur Erreichung dieses Ziels, darunter Prävention und ein
gesetzliches Verbot von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt; Abhilfemassnahmen
für Opfer von Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz und gegebenenfalls Sanktionen. 
Der Bundesrat erklärte im Rahmen der Botschaft, dass die Schweiz das Übereinkommen
ratifizieren könne, da dieses nicht dem derzeitigen Schweizer Recht entgegenstehe und
man es sowieso bereits erfülle. Die ebenfalls 2019 veröffentlichte Jahrhunderterklärung
der ILO müsse zwar nicht dem Parlament vorgelegt werden, jedoch habe man das schon
bei früheren Erklärungen so gehandhabt, um die beiden Räte über die Tätigkeiten der
ILO zu informieren. Die Erklärung, mit der sich die Staaten zu mehr Investitionen in das
Humankapital, die Institutionen der Arbeitswelt und in menschenwürdige und
nachhaltige Arbeit bekennen, ziehe ebenfalls keine neuen Verpflichtungen für die
Schweiz nach sich. Sowohl der Bericht als auch die Ratifikation der Botschaft würden
von den Sozialpartnern unterstützt. 

Der Ständerat befasste sich in der Herbstsession 2022 mit dem Übereinkommen, wobei
eine Minderheit der RK-SR nicht auf das Geschäft eintreten wollte.
Minderheitssprecher Philippe Bauer (fdp, NE) und sein Ratskollege Beat Rieder (mitte,
VS) ärgerten sich darüber, dass der Bundesrat das Übereinkommen nicht in eine breite
Vernehmlassung gegeben habe. Philippe Bauer befürchtete, dass die Ratifikation des
Abkommens den zukünftigen Handlungsspielraum der Schweiz im Arbeitsrecht
einschränken könnte. Beat Rieder bemängelte zudem, dass das Übereinkommen von
«unbestimmten Gesetzesbegriffen» wimmle, weshalb auch er sich für eine ausführliche
Vernehmlassung einsetzte. 
Kommissionssprecher Sommaruga (sp, GE) wies seine Kommissionskollegen darauf hin,
dass sie eigentlich eine Rückweisung an den Bundesrat anstelle von Nichteintreten
fordern sollten, und plädierte dafür, den Entscheid über die Rückweisung dem
Nationalrat zu überlassen. Er argumentierte, dass man einen Vertrag ratifizieren sollte,
wenn der Schweizer Rechtsrahmen dessen Anforderungen bereits erfülle, denn damit
verdeutliche die Schweiz ihre Position auf multilateraler Ebene und leiste einen Beitrag
zur Errichtung eines staatenübergreifenden Schutzniveaus. Bundesrat Parmelin
versuchte, die Bedenken der Minderheit zu zerstreuen, und versicherte, dass das
Fehlen einer Konsultation bei Übereinkommen der ILO gang und gäbe sei, da die

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 19.09.2022
AMANDO AMMANN
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Sozialpartner jeweils bei der Erarbeitung des Übereinkommens mitwirkten. Der
Bundesrat warnte, dass eine Nichtratifizierung dem Image und der Glaubwürdigkeit der
Schweiz schaden würde. Die kleine Kammer nahm anschliessend zwar Kenntnis vom
Bericht der ILO, trat aber mit 24 zu 20 Stimmen nicht auf die Vorlage ein. Die
ablehnenden Stimmen stammten von Mitgliedern der FDP-, SVP- und einem Grossteil
der Mitte-Fraktion. 3

Im Oktober 2022 reisten die Bundesräte Ueli Maurer und Guy Parmelin gemeinsam mit
Nationalbankpräsident Thomas Jordan nach Washington. Grund für die gemeinsame
Reise war nebst der Jahrestagung des IWF und der Weltbank ein im Vorfeld
stattfindendes Treffen der Finanzministerinnen und Finanzminister sowie der
Notenbankgouverneure- und gouverneurinnen der G20-Staaten. Inhaltich beschäftigte
man sich während dieser Treffen mit globalen wirtschaftlichen Herausforderungen und
dem daraus resultierenden Handlungsbedarf. Im Zentrum standen die Folgen des
Ukraine-Kriegs und die Inflationsdynamik, die den Aufschwung der Weltwirtschaft
bremsten, die Armutsbekämpfung erschwerten und die Verschuldungssituation vieler
Länder verschärften. Die Schweiz versprach dem IWF einen Beitrag für einen
Resilienzfonds zur Bekämpfung des Klimawandels mittels wirtschaftspolitischer
Massnahmen. Des Weiteren setzten sich die Schweizer Vertreter im Rahmen des
Weltbank-Austauschs dafür ein, mehr Geld für die Bewältigung des Klimawandels zu
mobilisieren. Am G20-Treffen setzte sich die Schweizer Delegation dafür ein, dass die
Rechtssicherheit der betroffenen Unternehmen bei der Umsetzung der Besteuerung
der digitalisierten Wirtschaft gewährleistet wird. 4

RELATIONS INTERNATIONALES
DATE: 14.10.2022
AMANDO AMMANN

Das «Übereinkommen Nr. 190 der internationalen Arbeitsorganisation und der Bericht
über die Erklärung zu ihrem hundertjährigen Bestehen» standen in der Herbstsession
2023 im Ständerat zum zweiten Mal zur Debatte. Hierzu lagen ein Antrag der
Kommissionsmehrheit auf erneutes Nichteintreten, ein Minderheitsantrag Z'graggen
(mitte, UR) auf Eintreten sowie ein Antrag Würth (mitte, SG) auf Rückweisung an den
Bundesrat vor.
Kommissionssprecher Hefti (fdp, GL) erklärte, dass die vorberatende RK-SR im August
2023 nach intensiver Beratung mit 6 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung wiederum
Ablehnung des Entwurfes beantragt hatte. Anschliessend erörterte Heidi Z'graggen den
Minderheitsantrag auf Eintreten: Die Schweiz stimme mit der Ratifikation dieses
Übereinkommens dem Ziel zu, dass alle Menschen ohne Gewalt und Belästigung
arbeiten können. Das vorliegende Übereinkommen sehe folglich ein Prinzip vor, das in
der Schweiz seit langem stark verankert sei. Entsprechend stehe die Schweizer
Rechtsprechung bereits im Einklang mit dem Übereinkommen. Danach begründete
Benedikt Würth seinen Rückweisungsantrag, in dem er verlangte, dass der Bundesrat
zuerst in einem Zusatzbericht aufzeigt, welche Bestimmungen des ILO-
Übereinkommens direkt und welche indirekt anwendbar seien. Danach solle der
Bundesrat eine ordentliche Vernehmlassung durchführen. Gemäss Würth könne das
Parlament erst nach diesem Prozess die rechtliche und praktische Bedeutung dieser
Konvention adäquat beurteilen.
Arbeitsminister Parmelin bat den Rat eindringlich darum, auf die Vorlage einzutreten.
Er insistierte, dass die Konvention der ILO nicht direkt anwendbar sei; das nationale
Recht gehe vor. Ohnehin sei das geltende Schweizer Recht kompatibel mit dem
Übereinkommen, es sei folglich keine Änderung der Schweizer Rechtsvorschriften von
Nöten. Eine Nicht-Ratifizierung schade hingegen dem internationalen Ansehen und der
Glaubwürdigkeit der Schweiz. Anschliessend stimmten 27 Mitglieder des Ständerates für
Eintreten, 13 votierten dagegen, 3 enthielten sich der Stimme. Danach wurde der Antrag
Würth auf Rückweisung an den Bundesrat mit 34 zu 6 Stimmen bei wiederum 3
Enthaltungen angenommen. 5

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 25.09.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Wintersession 2023 folgte der Nationalrat dem Ständerat und der vorberatenden
RK-NR und entschied, das «Übereinkommen Nr. 190 der internationalen
Arbeitsorganisation zur Beseitigung der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz»
vorerst nicht zu ratifizieren, sondern die Vorlage an den Bundesrat zurückzuweisen. Die
Kommissionssprechenden Tamara Funiciello (sp, BE) und Nicolas Walder (gp, GE)
berichteten, dass die Kommissionsmehrheit die Ansicht vertrat, dass die vom Ständerat
geforderten zusätzlichen Abklärungen zur Anwendbarkeit der Bestimmungen des ILO-
Übereinkommens durchgeführt werden sollen; nicht zuletzt um ein Scheitern der
ganzen Vorlage zu verhindern. Nach dem Votum von Wirtschaftsminister Parmelin,

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 12.12.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER
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welcher unterstrich, dass der Bundesrat die Ratifizierung des Abkommens befürworte,
aber auch bereit sei, die gewünschten Arbeiten durchzuführen, wurde der
Rückweisungsantrag an den Bundesrat stillschweigend angenommen. 6

Politique du développement

Wenige Tage nach der zweiten Sitzung des Ständerats zur Vorlage befasste sich der
Nationalrat mit dessen Kompromiss zu den Kapitalerhöhungen der Weltbankgruppe
und der Afrikanischen Entwicklungsbank. Die vier Verpflichtungskredite waren in
beiden Räten unumstritten, jedoch hatte der Nationalrat fünf Artikel mit
Handlungsrichtlinien ergänzt, die vom Ständerat zwar abgelehnt, im Sinne einer
Kompromisslösung aber grösstenteils in einem neu geschaffenen Artikel 3a
aufgenommen worden waren. Während dieser Artikel 3a auf Antrag der APK-NR
angenommen wurde, setzte sich eine Minderheit Schneider-Schneiter (cvp, BL) dafür
ein, dem Ständerat auch hinsichtlich der Streichung der Offenlegungspflicht zu folgen
und Artikel 3c zu streichen. Die Minderheit aus Vertreterinnen und Vertretern der
Mitte-, der FDP- und der GLP-Fraktion argumentierte, dass die Publikation im Internet
nicht umsetzbar und die Unterrichtungspflicht des Parlaments bereits anderweitig
geregelt sei. Roland Fischer (glp, LU) zeigte Verständnis für den Wunsch nach mehr
Transparenz und stellte in Aussicht, dass die Aussenpolitischen Kommissionen in der
Differenzbereinigung einen Kompromiss ausarbeiten könnten. Die Mehrheit des
Nationalrates wollte jedoch an der Offenlegungspflicht festhalten. Franz Grüter (svp,
LU), dessen Fraktion sich von Anfang an gegen die Verfügungskredite eingesetzt hatte,
bezeichnete die Institutionen als «Dunkelkammern» und verlangte eine «Aufsicht über
die Aufsicht». Auch die SP setze sich für die Einhaltung von Transparenz und
Rechenschaft und daher für Artikel 3c ein, wie Claudia Friedl (sp, SG) verlauten liess.
Bundesrat Parmelin freute sich zwar über den konstruktiven Kompromiss zu Artikel 3a,
der keine grösseren Umsetzungsprobleme mit sich brachte. Er verwies jedoch in Bezug
auf den umstrittenen Artikel 3c ebenfalls darauf, dass die Publikation der Schweizer
Positionen im Internet «äusserst problematisch und sehr oft kontraproduktiv» sein
könne. Um auf internationaler Ebene Kompromisse finden zu können, sei es manchmal
unumgänglich, Positionen vertraulich zu behandeln. Auf Nachfrage von Fabian Molina
(sp, ZH) stimmte er aber im Namen des Bundesrats zu, den zuständigen Kommissionen
gegenüber Rechenschaft abzulegen. Der Nationalrat nahm den Antrag der Mehrheit in
Bezug auf Artikel 3c trotz der bundesrätlichen Bedenken mit 118 zu 68 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) an, womit er erneut eine Differenz zum Ständerat schuf. 7

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 10.12.2020
AMANDO AMMANN

Um auch noch die letzte Differenz hinsichtlich der Kapitalerhöhungen der
Weltbankgruppe und der Afrikanischen Entwicklungsbank zum Nationalrat zu
bereinigen, befasste sich der Ständerat in der Wintersession 2020 zum zweiten Mal mit
diesem Bundesratsgeschäft. Der Nationalrat hatte zwar dem ständerätlichen
Kompromiss weitgehend zugestimmt, es war jedoch eine letzte Differenz in Bezug auf
die Offenlegungspflicht auszuräumen. Kommissionssprecher Damian Müller (fdp, LU)
hielt fest, dass die APK-SR die Differenz ausgiebig beraten habe und zum Schluss
gekommen sei, dass grundsätzlich gar keine solche bestehe. Transparenz und
Rechenschaftspflicht seien Prinzipien, die man erfüllen wolle, was auch aus der
Botschaft zur Strategie der internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 hervorgehe.
Jedoch dürfe man dabei den eigenen Handlungsspielraum nicht einschränken, weshalb
die Kommission einen «eleganten und wirkungsvollen» Weg gefunden habe: Statt das
Abstimmungsverhalten zu veröffentlichen, wie der Nationalrat gefordert hatte, soll der
Bundesrat die Aussenpolitischen Kommissionen periodisch – mindestens einmal pro
Jahr – über sein Handeln informieren. Bundesrat Parmelin zeigte sich mit der
gefundenen Lösung zufrieden. Diese berücksichtige sowohl die Zwänge der
Stimmrechtsgruppen, denen die Schweiz in den beiden Banken ausgesetzt sei, als auch
die Forderung des Parlaments nach mehr Transparenz. Der Rat nahm dem Vorschlag
der Kommission stillschweigend an. Damit ging das Geschäft wieder zurück an den
Nationalrat. 8

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 14.12.2020
AMANDO AMMANN

1) APS-Zeitungsanalyse 2021 – Aussenpolitik
2) AB NR, 2021, S. 909 ff.; Medienmitteilung APK-NR vom 24.3.21
3) AB SR, 2022, S. 763ff.; BBl, 2022 1379; BBl, 2022 1381
4) Medienmitteilung Bundesrat vom 11.10.22
5) AB SR, 2023, S. 885 ff.
6) AB NR, 2023, S. 2337 ff.
7) AB NR, 2020, S. 2443 ff.
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8) AB SR, 2020, S. 1341f.
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